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Staatsbürgerkunde.

1. Unsere Gemeinden.

Allgemeines. Zu den landschaftlichen, geschichtlichen, volkskundlichen und
sonstigen Kenntnissen der engeren Heimat mutz sich jeder Staatsbürger noch
solche' in Gesetzeskunde und Volkswirtschaft aneignen, damit er die in der
Gegenwart aus dem menschlichen Gemeinschaftsleben sich ergebenden Tat-
sachen und Beziehungen recht versteht. Diese Kenntnisse will die Staats-
bürgerkunde vermitteln, deren umfangreicher Stoff hier jedoch nur in ganz
engem Rahmen geboten werden kann.

Das menschliche Gemeinschaftsleben äußert sich in der Familie, in der
Gemeinde und im Staate. Je größer der Kreis des Gemeinschaftslebens wird,
desto mehr wachsen auch die Bedürfnisse. Zu ihrer Befriedigung dienen dem
Menschen d e von der Natur freiwillig dargebotenen Gaben und die durch eigene
Kraft gewonnenen Erzeugnisse, die wir als Natur- und Kunstprodukte mit dem
gemeinsamen Namen Güter bezeichnen. Güter werden durch körperliche und
geistige Arbeit, durch Kauf, Tausch, Handel usw. gewonnen. Die planvolle
Tätigkeit des Menschen, Güter zu erwerben (Produktion) und in feinem Nutzen
wieder zu verwenden (Konsumtion) nennen wir Wirtschaft (Einzel-, Volks- und
Weltwirtschaft). Wie der eiuzelne Mensch Einnahme und Ausgabe in das richtige
Verhältnis bringen muß, so auch die Familie und jede darüber hinausgehende
Gemeinschaft. Zu dem Zweck werden in Gemeinde, Staat und Reich die zu
erwartenden Einnahmen uud die notwendig werdenden Ausgaben in der Regel
für ein Jahr im voraus veranschlagt. Solchen Voranschlag nennt man Etat
oder Budget. Der Etat mutz in jedem größeren Gemeinwesen den gesetzgeben-
den Körperschaften zur Prüfung und Beschlutzfassung vorgelegt werden und gilt
dnun als Gesetz.

Begriff, Zugehörigkeit. Das Wirtschaftsleben spielt sich
nach der Familie in der Gemeinde ab. Die Gemeinde, ob Stadt
oder Dorf, ist zunächst ein Inbegriff von Raumeinheiten (Bezirk),
weiter eine Gesamtheit von Personen (physischer und juristischer),
schließlich Trägerin von Rechten und Pflichten und als solche Körper-
schast des öffentlichen Rechts. Mitglieder einer Gemeinde sind alle
diejenigen Personen, die im Gemeindebezirke wohnen oder darin
Grundstücke besitzen oder ein Gewerbe treiben. Wer 16 Jahre alt
und 1 Jahr ununterbrochen in einer Gemeinde seßhaft gewesen ist,
hat das Recht aus den Unter st ützungswohnsitz erlangt (Reichsges.
v. 6. Juni 1870, v. 12. März 1894 und v. 30. Mai 1908). Früher
wurde der Unterstützungsbedürftige immer an seinen Heimat- oder


